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Schutzkonzept für Veranstaltungen / Gruppenangebote im Quäker 
Nachbarschaftsheim Norbert-Burger-Bürgerzentrum: 

 

Das Quäker Nachbarschaftsheim Norbert-Burger-Bürgerzentrum wird für Veranstaltungen, 
die aufgrund von Regelungen auf Bundes-, Landes-, und Kommunalebene, gestattet sind, 
unter Einhaltung folgender Schutzmaßnahmen geöffnet und für Nutzerinnen und Nutzer 
zugänglich gemacht: 

1. Die Veranstaltung / das Gruppenangebot richtet sich an einen konkreten Personenkreis, 
der durch Einladung / Anmeldung zur Teilnahme berechtigt ist. 

 Die Veranstalterin bzw. der Veranstalter muss vor Beginn der Veranstaltung eine 
abschließende Gästeliste mit Kontaktdaten vorlegen (Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Die Daten werden vier Wochen 
nach Durchführung der Veranstaltung vernichtet. Bei der Ankunft und beim 
Verlassen des Gebäudes, ist jeweils die Uhrzeit zu erfassen.  

 Nach Eintritt in das Bürgerzentrum sind bis zum Verlassen des Hauses in allen 
öffentlichen Bereichen (z.B. Flure, sanitäre Anlagen) geeignete Mund-Nase-
Bedeckungen zu tragen.  

 
2. Die Veranstaltung darf nur in geeigneten Räumlichkeiten stattfinden. 

 Geeignet sind Räume, die jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer eine 
ausreichende Fläche zur Verfügung stellen. Als ausreichende Größe gilt eine 
Fläche von mindestens fünf (zehn bei Bewegungsorientierten Angeboten) 
Quadratmetern pro Person, die sich in dem angemieteten Raum aufhält.  

 Bei allen Veranstaltungen im Quäker Nachbarschaftsheim Norbert-Burger-
Bürgerzentrum sind die empfohlenen Sicherheitsabstände von 1,5 bis 2 m 
einzuhalten. Dies ist bei Aufstellung der Stühle zu beachten.  

 Den Veranstaltern wird eine Verpflichtungserklärung vorgelegt, die vor Beginn einer 
Veranstaltung / eines Gruppenangebotes zu unterschreiben ist. Es wird die 
Verantwortung dafür übernommen, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten.  

 Für die Räume des Quäker Nachbarschaftsheims gelten im Einzelnen folgende 
Regelungen: 

Raum Größe (m²) Max. Personenzahl 

Saal 111,65 ohne Bühne 22/11** 

Tagungsraum 1 48,55 9 

Tagungsraum 2 34,67 6 

Küche OG 34,83 5 

Küche DRH  1 

Sportraum/ Spiegelraum 51,42 10/5** 

Bibliothek 34,8 6 

Großer Gruppenraum DRH 61,14 12 

Kreativraum 32,76 6 

Holzwerkstatt  25,32 3 

* Für den Betrieb von Jugendeinrichtungen gelten die aktuellen Regelungen des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW 

**Für bewegungsorientierte Angebote 
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3. Die Mitarbeitenden des Hauses, die mit Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt kommen, 

sind verpflichtet, sich mit einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung zu schützen. 
 
 

4. In allen nutzbaren Sanitärbereichen sind Flüssigseife und Einmalhandtücher vorzuhalten.  
 

5. In allen Eingangsbereich ist Handdesinfektionsmittel vorzuhalten; der Füllstand ist 
regelmäßig zu überprüfen. Die Überprüfung wird durch die jeweiligen Mitarbeiter*innen 
vorgenommen.  

 
6. Die Besuchertoiletten im Erdgeschoss wird ausschließlich den Gästen des DRH zur 

Verfügung gestellt. Die Nutzerinnen und Nutzer des Bürgerzentrums müssen die 
Toiletten auf den jeweiligen Etagen nutzen. 

 
7. Jeder Raum kann täglich von nur einer Gruppe genutzt werden und ist am nächsten 

Morgen zu reinigen. Sollte am gleichen Tag eine weitere Gruppe einen Raum nutzen, 
müssen vorher alle Flächen (Tische, Stühle) desinfiziert werden. In allen Räumen ist 
während und nach der Nutzung (mindestens 30 Minuten) durch Öffnen der Fenster für 
einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen.  
 

8. Die Bereiche, in denen Speisen und Getränke angeboten werden, sind mit Plexiglas-
Abtrennungen zu schützen. Essen und Trinken (zum Beispiel Kaffee und Kuchen) dürfen 
nicht in der Küche zubereitet und verzehrt werden. Jede*r darf eigene Getränke zum 
Verzehr mitbringen (zum Beispiel Thermoskanne mit Kaffee / Tee 

 

9. Personen, die Grippesymptome aufweisen, dürfen das Haus – auch bei Tragen von 
Atemmasken – nicht betreten. 

 
10. Die Infoplakate zum Schutz vor Corona-Infektionen sind in allen zu nutzenden Bereichen 

gut sichtbar auszuhängen. 


